
Seite 1 von 8 

 
 

 

 
Vergütungssystem  

für die Vorstandsmitglieder 
 der EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

 

(gebilligt durch die Hauptversammlung am 5. Mai 2021  
gemäß § 120a Abs. 1 Aktiengesetz) 

 
 

Das vom Aufsichtsrat der Gesellschaft am 10. Dezember 2020 beschlossene Vergütungssystem 
für die Vorstandsmitglieder hat folgenden Inhalt: 
 
Entsprechend der gesetzlichen Regelung des § 87a Absatz 1 AktG beschließt der Aufsichtsrat auf 
Vorschlag seines Personalausschusses über das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder 
einschließlich der wesentlichen Vertragselemente und überprüft es regelmäßig. Kriterien für die 
Angemessenheit der Vergütung sind neben der Aufgabe und der Leistung der 
Vorstandsmitglieder die wirtschaftliche Lage, der Erfolg und die nachhaltige Wertentwicklung 
des Unternehmens sowie das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen 
Führungskreises und der Belegschaft insgesamt sowie in der zeitlichen Entwicklung. 
 
Im Falle wesentlicher Änderungen, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das 
Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt. 
Sollte die Hauptversammlung das jeweils zur Abstimmung gestellte 
Vorstandsvergütungssystems nicht billigen, wird spätestens in der darauf folgenden ordentlichen 
Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder zur Billigung 
vorgelegt.  
  
Das nachfolgend dargestellte Vorstandsvergütungssystem ist seit dem 1. Januar 2018 in Kraft. 
Am 10. Dezember 2020 wurde mit Wirkung ab dem 1. Januar 2021 eine Clawback-Klausel 
eingeführt.  
 
Die Laufzeit der Anstellungsverträge richtet sich nach dem jeweiligen Beschluss des 
Aufsichtsrates zur Bestellung eines Vorstandsmitglieds. Ein Vorstandsmitglied wird 
grundsätzlich im Rahmen der Erstbestellung für drei Jahre bestellt und bei einer 
Wiederbestellung für 5 Jahre.  
 
Das folgende Schaubild zeigt die Struktur der Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder: 
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Die Vergütung der Mitglieder des Vorstands setzt sich aus Grundvergütung, einjähriger und 
mehrjähriger variabler Vergütung sowie den Zuwendungen im Rahmen der betrieblichen 
Altersversorgung und Nebenleistungen zusammen. Das Verhältnis von einjähriger zu 
mehrjähriger variabler Vergütung beträgt abhängig vom individuellen Zieleinkommen der 
Vorstände circa 40 % zu 60 %, so dass die mehrjährige variable Vergütung im Verhältnis zur 
einjährigen variablen Vergütung deutlich überwiegt. Unter anderem hierdurch ist die 
Vergütungsstruktur auf eine nachhaltige und langfristige Entwicklung der Gesellschaft 
ausgerichtet. Die variablen Vergütungsbestandteile haben grundsätzlich eine mehrjährige 
Bemessungsgrundlage. Die kurzfristige variable Vergütungskomponente wird im Folgenden 
auch als Short Term Incentive (STI), die langfristige variable Vergütungskomponente als Long 
Term Incentive (LTI) bezeichnet.  
 
Erfolgsunabhängige Vergütung  
 
Die erfolgsunabhängige Vergütung umfasst eine feste vertraglich vereinbarte Grundvergütung 
sowie Nebenleistungen. Der feste Vergütungsbestandteil wird in zwölf gleichen Monatsraten 
ausgezahlt. Das jeweilige Vorstandsmitglied hat darüber hinaus einen Anspruch auf einen 
Dienstwagen mit Fahrer zur betrieblichen und angemessenen privaten Nutzung, wobei die auf 
den damit verbundenen geldwerten Vorteil entfallenden Steuern vom jeweiligen 
Vorstandsmitglied getragen werden. Ferner erstattet das Unternehmen den jeweiligen 
Vorstandsmitgliedern die Kosten einer jährlichen Vorsorgeuntersuchung, soweit diese nicht von 
einer bestehenden Krankenversicherung übernommen werden. Weitere Nebenleistungen sind 
schließlich die Einbeziehung der Vorstandsmitglieder in eine Haftpflicht-, Rechtsschutz- und 
Unfallversicherung sowie in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe 
abgeschlossene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organmitglieder, wobei der 
nach § 93 Absatz 2 Satz 3 AktG festgelegte Selbstbehalt nicht abgedeckt ist. 
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Erfolgsbezogene Vergütung 
 
Kurzfristige variable Vergütung (Short Term Incentive – STI) 
 
Der STI wird für den Zeitraum jeweils eines Geschäftsjahres gewährt und im folgenden 
Geschäftsjahr ausgezahlt. Bemessungszeitraum für die Berechnung des STI ist das 
Geschäftsjahr der Gewährung. 
 
Kenngrößen für die Berechnung der Zielerreichung des STI sind folgende für den EnBW-Konzern 
jeweils für ein Geschäftsjahr ermittelten und nicht adjustierten Unternehmenskennzahlen: 
 
› EBT (Earnings before Taxes = Ergebnis vor Ertragsteuern), bereinigt um das auf das 

Finanzergebnis entfallende Ergebnis der Bewertung der Finanzanlagen und offene 
Handelspositionen der im Trading befindlichen Derivatepositionen sowie um die 
Auswirkungen, die durch eine Anpassung der Kernenergierückstellungen entstehen und sich 
aus der Änderung der Inflationsrate der Kosten für Betrieb, Rückbau und Entsorgung der 
Kernkraftwerke sowie des Diskontierungszinssatzes ergeben. 

 
› FFO (Funds from Operations), bereinigt um die Position der gezahlten beziehungsweise 

erhaltenen Ertragsteuern. 
 
Der Aufsichtsrat bestimmt den Zielwert für die Kenngrößen EBT und FFO jeweils jährlich vor 
Beginn des einjährigen Bemessungszeitraums. 
 
Der Zielwert für die Kenngröße EBT wird grundsätzlich auf Basis des im Vorjahr erwirtschafteten 
Istwerts festgelegt, wobei der Aufsichtsrat den Anspannungsgrad erhöhen oder senken kann, 
indem der Vorjahreswert nach freiem Ermessen unter Berücksichtigung von außerordentlichen 
Vorjahresereignissen und grundsätzlichen Erwägungen zur Ertragsentwicklung angepasst wird 
(Ziel-Ist-Vergleich). 
 
Der Zielwert für die Kenngröße FFO entspricht dem Planwert, der in der im Jahr vor Beginn des 
Bemessungszeitraums beschlossenen einjährigen Budgetplanung für die Kenngröße festgelegt 
worden ist (Plan-Ist-Vergleich). 
 
Die Zielvergütung des STI setzt sich aus zwei gleich zu gewichtenden Teilbeträgen (50 : 50) 
zusammen. Der jeweilige Teilbetrag wird erreicht, wenn der Zielwert einer Kenngröße zu 100 % 
erreicht wird. 
 
Der Einzelzielerreichungsgrad der jeweiligen Kenngröße ergibt sich bei Unter- oder 
Überschreitung des Zielwerts aus dem Verhältnis zwischen dem zuvor festgelegten Zielwert und 
dem für den Bemessungszeitraum erreichten Istwert der Kenngröße, der für das Jahr der 
Gewährung im Konzernabschluss festgestellt worden ist.  
 
Die bei Überschreitung der Zielerreichung maximal auszuzahlende Vergütung ist auf 180 % der 
für die jeweilige Kenngröße festgelegten Teilzielvergütung begrenzt (Teilauszahlungs-Cap). Aus 
der Summe beider Teilauszahlungs-Caps ergibt sich der Gesamtauszahlungs-Cap STI, der 180 
% des Gesamtbetrags der STI-Zielvergütung entspricht. Bei Unterschreitung der Zielerreichung 
ist der Betrag der kurzfristigen variablen Vergütung nicht nach unten begrenzt und kann bis auf 
einen Betrag von 0 € sinken. 
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Bei Festlegung der Zielwerte der kurzfristigen Vergütungskomponenten bestimmt der 
Aufsichtsrat nach freiem Ermessen jährlich und jeweils für jede Kenngröße separat zusätzlich 
einen Minimal- und einen Höchstwert und somit die Zielbandbreite. 
 
Die Zielbandbreite entspricht einer stückweise linearen Funktion, wie in nebenstehender Grafik 
dargestellt, die sich aus dem Wert des niedrigsten Zielerreichungsgrads Xmin im Verhältnis zum 
niedrigsten Auszahlungsfaktor und dem Wert des höchsten Zielerreichungsgrads Xmax im 
Verhältnis zum höchsten Auszahlungsfaktor ergibt. Aus dem Verhältnis des Zielwerts zum 
Minimal- beziehungsweise Höchstwert leitet sich jeweils der niedrigste beziehungsweise der 
höchste Zielerreichungsgrad (Xmin beziehungsweise Xmax), aus dem Verhältnis der 
Zielvergütung zur Minimal- beziehungsweise Maximalvergütung jeweils der niedrigste 
beziehungsweise der höchste Auszahlungsfaktor ab. Der auf die jeweilige Kenngröße entfallende 
und aus dem Einzelzielerreichungsgrad abzuleitende Teilbetrag der kurzfristigen variablen 
Vergütung berechnet sich aus dem tatsächlichen Auszahlungsfaktor multipliziert mit der für die 
Kenngröße festgelegten Zielvergütung. Der tatsächliche Auszahlungsfaktor ergibt sich dabei aus 
dem erreichten Istwert der Kenngröße unter Anwendung der stückweise linearen Funktion der 
Zielbandbreite. 

 
Ändern sich die Definitionen der Kenngrößen oder Bilanzierungs- beziehungsweise 
Bewertungsmethoden insbesondere aufgrund von veränderten Rechnungslegungsstandards, 
werden die Zielwerte und Bandbreiten während des laufenden Bemessungszeitraums 
entsprechend angepasst, sofern sich daraus eine Änderung des jeweiligen Zielerreichungsgrads 
im Vergleich zum ohne die Änderung erreichten Wert um mehr als +/- 5 Prozentpunkte ergibt. 
Die Summe beider auf die jeweilige Kenngröße entfallenden Teilbeträge ergibt die vorläufige STI-
Gesamtvergütung. 
 
Der auf Basis ausschließlich finanzieller Kennzahlen ermittelte Betrag der vorläufigen STI-
Gesamtvergütung wird qualitativ auf der Grundlage zusätzlicher Kriterien bewertet. Die 
Anpassung erfolgt im Wege der Multiplikation der vorläufigen Gesamtvergütung mit einem 
Faktor, dessen niedrigster Wert 0,7 und dessen höchster Wert 1,3 beträgt. Es sollen nur Faktoren 
mit einer Nachkommastelle verwendet werden. Sofern nicht anders vom Aufsichtsrat 
beschlossen, beträgt der Faktor 1,0. Die Höhe des Faktors legt der Aufsichtsrat überwiegend auf 



Seite 5 von 8 

Grundlage einer Bewertung von Kriterien fest, die er jährlich im Voraus bestimmt hat. Der Aspekt 
der nachhaltigen Unternehmensentwicklung wird dabei in besonderer Weise berücksichtigt. 
 

 
 
Im Fall außergewöhnlicher Leistungen des Gesamtvorstands oder eines Vorstandsmitglieds kann 
der Aufsichtsrat nach freiem Ermessen Sondervergütungen als Teil der kurzfristigen variablen 
Vergütung gewähren. 
 
Dem Aufsichtsrat steht zur abschließenden Beurteilung der kurzfristigen variablen Vergütung 
zusätzlich ein Gesamtermessen zu, aufgrund dessen er im Fall von außergewöhnlichen, nicht 
vorhersehbaren und seitens des Vorstands nicht steuerbaren Ereignissen, die erhebliche 
Auswirkung auf die dem Vorstandsvergütungssystem zugrunde liegenden Finanzkennzahlen 
haben, die Höhe des STI angemessen anpassen kann. Das Gesamtermessen bezieht sich nicht 
auf die Erfolgsziele oder Vergleichsparameter, deren nachträgliche Anpassung nach der 
Empfehlung G.8 des DCGK ausgeschlossen sein soll. 
 
Auch bei Gewährung einer Vergütung im Sinne der beiden vorstehenden Absätze gilt der STI-
Gesamtauszahlungs-Cap in Höhe von 180 % der STI-Zielvergütung. 
 
Langfristige variable Vergütung (Long Term Incentive – LTI) 
 
Der LTI wird für den Zeitraum jeweils eines Geschäftsjahres gewährt und im Geschäftsjahr nach 
Abschluss des Bemessungszeitraums ausgezahlt. Der Bemessungszeitraum zur Berechnung 
des LTI erstreckt sich auf drei Geschäftsjahre, bestehend aus dem Jahr der Gewährung und den 
beiden auf dieses Jahr folgenden Geschäftsjahren (Performance-Periode). 
 
Kenngrößen für die Berechnung der Zielerreichung des Long Term Incentive sind folgende für 
den EnBW-Konzern geltenden, jeweils für ein Geschäftsjahr ermittelten und nicht adjustierten 
Unternehmenskennzahlen: 

 
› EBT (Earnings before Taxes = Ergebnis vor Ertragsteuern), bereinigt um das auf das 

Finanzergebnis entfallende Ergebnis der Bewertung der Finanzanlagen und offene 
Handelspositionen der im Trading befindlichen Derivatepositionen sowie um die 
Auswirkungen, die durch eine Anpassung der Kernenergierückstellungen entstehen und sich 
aus der Änderung der Inflationsrate der Kosten für Betrieb, Rückbau und Entsorgung der 
Kernkraftwerke sowie des Diskontierungszinssatzes ergeben. 

 
› ROA (Return on Assets = Rendite auf das für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 

eingesetzte Kapital, die sich aus dem Verhältnis des nicht adjustierten EBIT [bereinigt analog 
den Regelungen zu den Abweichungen bei der Kenngröße EBT] zur Summe aus immateriellen 
Vermögenswerten und Sachanlagen [bereinigt um Zuschüsse im Zusammenhang mit 
Investitionen] ergibt). 
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Die für eine Performance-Periode geltenden Zielwerte für die Kenngrößen EBT und ROA werden 
vom Aufsichtsrat jährlich im Einklang mit der Unternehmensstrategie und mit Wirkung für die 
jeweils im Folgejahr beginnende nächste Performance-Periode nach freiem Ermessen 
festgelegt. 
 
Die Zielvergütung des LTI setzt sich aus zwei gleich zu gewichtenden Teilbeträgen (50 : 50) 
zusammen. Der jeweilige Teilbetrag wird erreicht, wenn der Zielwert einer Kenngröße zu 100 % 
erreicht wird.  
 
Der Einzelzielerreichungsgrad der jeweiligen Kenngröße ergibt sich bei Unter- oder 
Überschreitung des Zielwerts aus dem Verhältnis zwischen dem zuvor festgelegten Zielwert und 
dem arithmetischen Mittelwert der Istwerte der Kenngröße, die für die einzelnen Jahre des 
Performance-Zeitraums jeweils in den Konzernabschlüssen festgestellt worden sind. 
 
Die bei Überschreitung der Zielerreichung maximal auszuzahlende Vergütung ist auf 180 % der 
für die jeweilige Kenngröße festgelegten Teilzielvergütung begrenzt (Teilauszahlungs-Cap). Aus 
der Summe beider Teilauszahlungs-Caps ergibt sich der Gesamtauszahlungs-Cap LTI, der 180 
% des Gesamtbetrags der LTI-Zielvergütung entspricht. Bei Unterschreitung der Zielerreichung 
ist der Betrag der langfristigen variablen Vergütung nicht nach unten begrenzt und kann bis auf 
einen Betrag von 0 € sinken. 
 
Bei Festlegung der Zielwerte der langfristigen Vergütungskomponenten bestimmt der 
Aufsichtsrat nach freiem Ermessen jährlich und jeweils für jede Kenngröße separat zusätzlich 
einen Minimalwert und einen Höchstwert und somit die Zielbandbreite (siehe hierzu die 
Ausführungen beim STI). 
 
Der auf die jeweilige Kenngröße entfallende und aus dem Einzelzielerreichungsgrad abzuleitende 
Teilbetrag der langfristigen variablen Vergütung berechnet sich aus dem tatsächlichen 
Auszahlungsfaktor multipliziert mit der für die Kenngröße festgelegten Zielvergütung. Der 
tatsächliche Auszahlungsfaktor ergibt sich dabei aus dem erreichten Istwert der Kenngröße 
unter Anwendung der stückweise linearen Funktion der Zielbandbreite. Die Summe beider auf 
die jeweilige Kenngröße entfallenden Teilbeträge ergibt die LTI-Gesamtvergütung. 
 
Der Aufsichtsrat kann nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, dass ein Teil von bis zu 
maximal 50% der LTI-Gesamtvergütung eines Vorstandsmitglieds für eine Performance Periode 
einbehalten und somit der Auszahlungsbetrag reduziert wird, wenn dieses Vorstandsmitglied 
schwerwiegend und schuldhaft gegen eine dem Vorstandsmitglied obliegende Pflicht aufgrund 
der Satzung, der Geschäftsordnungen des Vorstands oder des Aufsichtsrats, seines 
Dienstvertrages oder aufgrund eines Hauptversammlungs- oder Aufsichtsratsbeschlusses 
verstößt. Ein schwerwiegender und schuldhafter Verstoß liegt insbesondere vor, wenn das 
Vorstandsmitglied im Zusammenhang mit seiner Vorstandstätigkeit eine Straftat begangen hat, 
und/oder es der Gesellschaft oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen durch sein 
Handeln oder Unterlassen einen erheblichen materiellen oder immateriellen Schaden (auch 
Reputationsschaden) zugefügt hat oder wenn es durch sein Handeln oder Unterlassen erhebliche 
Sanktionen gegen die Gesellschaft oder ein mit diesem verbundenes Unternehmen ausgelöst hat, 
die aufgrund regulatorischer gesetzlicher Bestimmungen oder gesetzlicher Regelungen des 
Straf- oder Ordnungswidrigkeitenrechts (einschließlich des Nebenstrafrechts) verhängt wurden. 
Bei seiner Ermessensentscheidung berücksichtigt der Aufsichtsrat die Schwere der 
Pflichtverletzung, den Grad des Verschuldens des Vorstandsmitglieds, den möglicherweise 
entstandenen materiellen oder immateriellen Schaden, etwaige geleistete Beiträge zur 
nachträglichen Schadensbegrenzung sowie das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Die Möglichkeit des 
Einbehalts besteht auch dann, wenn das Vorstandsmitglied zum Zeitpunkt der Geltendmachung 
des Einbehaltsrechts nicht mehr Mitglied des Vorstandes ist. Das Einbehaltsrecht beschränkt 
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sich auf diejenigen Performance Perioden, die zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung und/oder zum 
Zeitpunkt des Eintritts eines mit der Pflichtverletzung zusammenhängenden 
Vermögensschadens laufen und/oder liefen und für die die diesbezügliche LTI-Vergütung noch 
nicht vollständig ausbezahlt wurde. Etwaige Schadensersatzansprüche gegen das betroffene 
Vorstandsmitglied bleiben von dieser Regelung unberührt. 
 
Ändern sich die Definitionen der Kenngrößen oder Bilanzierungs- beziehungsweise 
Bewertungsmethoden insbesondere aufgrund von veränderten Rechnungslegungsstandards, 
werden die Zielwerte und Bandbreiten während des laufenden Bemessungszeitraums 
entsprechend angepasst, sofern sich daraus eine Änderung des jeweiligen Zielerreichungsgrads 
im Vergleich zum ohne die Änderung erreichten Wert um mehr als +/- 5 Prozentpunkte ergibt. 
 
Zusagen an den Vorstand für den Fall der Tätigkeitsbeendigung 
 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2016 hat der Aufsichtsrat der EnBW AG am 18. März 2016 eine 
Neuregelung der betrieblichen Altersversorgung der Vorstände beschlossen. 
 
Das System der betrieblichen Altersversorgung für die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft ist 
ein modernes und marktgerechtes Versorgungssystem, das den Vorstandsmitgliedern Flexibilität 
hinsichtlich der Wahl der Auszahlungsform der Versorgungsleistungen eröffnet. Es handelt sich 
um ein beitragsorientiertes Versorgungsmodell. Dabei werden jährliche Versorgungsbeiträge 
gewährt, die mit einem kapitalmarktorientierten Zinssatz verzinst werden. Um die mit der 
Altersversorgung verbundenen Unternehmensrisiken – insbesondere Zinsrisiken und 
biometrische Risiken – für die Zukunft kalkulierbarer auszugestalten, enthält das Zinsmodell nur 
einen vergleichsweise geringen fix zugesagten Zinsanteil als Basisverzinsung zuzüglich nicht 
garantierter, an die tatsächliche Zinsentwicklung in der Lebensversicherungswirtschaft 
angelehnter Überschüsse. 
 
Die EnBW stellt während der Dauer des Anstellungsvertrags auf einem individuellen 
Versorgungskonto jährliche Festbeiträge zur Altersversorgung bereit. Versorgungsbeiträge 
werden für die maximale Dauer von drei Bestellperioden (beziehungsweise 13 Bestelljahren) 
gewährt. Die jährlichen Festbeiträge betragen 230.000 € für ordentliche Vorstandsmitglieder 
beziehungsweise 390.000 € für den Vorstandsvorsitzenden. Im Fall der Invalidität werden dem 
erreichten Stand des Versorgungskontos als ergänzende Risikoleistung altersabhängig „fiktive“ 
Beiträge bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres – höchstens jedoch sieben Beiträge – 
hinzugerechnet. 
 
Zusätzlich zu den jährlichen Beiträgen wird eine marktorientierte Verzinsung gewährt, die aus 
einer garantierten Basisverzinsung und nicht garantierten Überschüssen besteht. Jeder Beitrag 
wird mit dem Garantiezins vorab bis zum festgelegten Eintrittsalter für den Ruhestand (Alter 63) 
aufgezinst. Des Weiteren können jährliche Überschüsse über den Garantiezins hinaus zugeteilt 
werden. Diese richten sich nach der in der Lebensversicherungswirtschaft im vergangenen Jahr 
tatsächlich erreichten laufenden Durchschnittsverzinsung der Kapitalanlagen und sind nicht 
garantiert. 
 
Grundsätzlich ist für den Versorgungsfall (Alter, Invalidität, Tod) die Auszahlung des 
Versorgungsguthabens in fünf bis zehn Raten vorgesehen. Alternativ kann auf Antrag des 
Vorstandsmitglieds auch eine lebenslange Rentenzahlung – unter Einschluss einer 60-
prozentigen Hinterbliebenenanwartschaft – oder eine Mischform erfolgen. Für den / die 
Hinterbliebenen stehen ebenfalls Auszahlungsoptionen zur Verfügung. Bei Ausscheiden vor 
Eintritt eines Versorgungsfalls bleibt das Versorgungskonto mit dem erreichten Stand zuzüglich 
eventuell noch anfallender Überschussgutschriften erhalten. 
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Den Vorstandsmitgliedern wird ermöglicht, sich selbst an der Vorsorge für den Ruhestand zu 
beteiligen und die arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung durch Eigenbeiträge aufzustocken. 
Hierfür kann ein Anteil der jährlichen STI-Zahlung bis zu einem Maximalbetrag von 50.000 € p.a. 
in einen Altersversorgungsanspruch umgewandelt werden. Die vorstehenden Regelungen gelten 
für die eigenfinanzierten Beiträge entsprechend. 
 
Individuelle Versorgungsbeiträge in Abweichung von den Regelungen des neuen 
Versorgungssystems: Seit dem 1. Januar 2016 werden jährliche Versorgungsbeiträge und die 
Verzinsung der Beiträge grundsätzlich nach den Regelungen des neuen Systems für neu bestellte 
Vorstandsmitglieder gewährt. In Abweichung vom neuen System wurden im Rahmen der 
Überleitung für die amtierenden Vorstandsmitglieder individuelle Versorgungsbeiträge und 
jeweils eine individuelle Beitragszeit definiert.  
 
Regelung zur Begrenzung von Abfindungszahlungen: Für den Fall der vorzeitigen Beendigung 
der Vorstandstätigkeit bestehen keine Abfindungszusagen. Eine Abfindung kann sich aber aus 
einer Aufhebungsvereinbarung ergeben, die im Einzelfall individuell getroffen wird. Für zum 
Bilanzstichtag bestehende Verträge wurde vereinbart, dass Zahlungen an ein Vorstandsmitglied 
bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund einschließlich 
Nebenleistungen den Wert von zwei Jahresvergütungen (Abfindungs-Cap) nicht überschreiten 
dürfen und nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergütet werden darf. Beim 
Abschluss oder bei der Verlängerung von Vorstandsverträgen wird darauf geachtet, dass bei 
Beendigung des Anstellungsvertrags aus einem vom Vorstandsmitglied zu verantwortenden 
wichtigen Grund keine Zahlung an das Vorstandsmitglied erfolgt. 
 
Vorübergehende Dienstverhinderung: Im Fall einer vorübergehenden Dienstverhinderung des 
Vorstandsmitglieds wegen Krankheit oder sonstiger vom Vorstandsmitglied nicht zu vertretender 
Gründe werden für die ersten sechs Monate die Vergütung, wobei sich die Höhe der variablen 
Vergütung aus dem Durchschnitt der letzten drei Jahre bemisst, und für weitere sechs Monate 
die Grundvergütung gezahlt. Die Zahlungen für den Fall der Dienstverhinderung erfolgen jedoch 
längstens bis zum Ende der Laufzeit des Dienstvertrags. 
 


